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3Ülgcmeiiu

^3d)tiie!^cvifci)e WilitätLeitung.

8aW, 21. «prit.

Per 3d)toetj. JHtlttöncitrdjrifl XXIX. Jahrgang.

IX. ^afjraanft. 1863. Mr. 16.

¦Die fdjtueijcrifdjc Wilitarjettumi crf*cint tn räödjenttitftcn ©oppclnummcrn. ©er $rei$ 6tS Qfnbe 1863 ift franfe buref) bie

gattje ©rfjrocij. ffr. 7. —. ©ie ©cjMungcn werten bireft an bie SScrlactfljanblunj» „bit ©djöetgljaufertfdje SkrlagSbudj-
hönblung itt Safel" abrefftrt, ber 2ktvctfl wirb bei ben auSwärtiflen Abonnenten bitref) ftaclinafrme erfieben.

95erant»ertlirf)cr 3Rcbafter: Ofccrft SStelanb.

^ret$f*ä<je*

3n 33etra*t, bafi bie eibgenofftf*e Infanterie beS

StttSsugeS unb ber Dteferüe taut $ttnbeSbef*lufi na*
unb na* mit einem neuen ^ßraziftonSgewebr bewaff=

net wirb, bie nette üEßaffe aber nur bann bie son

ihr erwarteten SSortheile bringt, wenn ber ©olbat
fte gehörig ju beforgen unb ju gebraudjen »erfleht

— bafj jebod) biefe Kenntntfj unfereS @ra*tenS burd)
bie gefe£lt*e 3at)t ber ©*üffe in ben 9fcefrutenf*u=
ten unb SOBiebertjolungSfurfen ni*t in bem wün=

f*enSwertben Sföafce errci*t werben fann, fo f*rei=
ben wir Sentit folgenbe Preisfrage gur Konfttr=

renj ani:

„Sluf wel*e SBeife fann eine größere SluSbilbung

„bei Snfanteriften int ßidfdnefien errei*t werben,

„ohne bie SnftrttftionSzeit no* mehr ju »erlangern

„unb ohne ihm »efuniare Opfer aufzuerlegen?"

ßur Prüfung unb Veurtbeilung biefer grage wirb
ein befonbereS 3ßreiSgeri*t ernannt unb ift für bie

»on ihm ati bie befte Söfung erfannte Slrbeit ein

tyxeii tion
(gtntjunbett ^ranfen

auSgefe$t.

3)en einjutiefernben Slrbeiten ift ber $ame beS

93erfafferS in »erftegettem (Souoert beizulegen unb

ftnb biefetben big fpatenS 17. dRai na*ftfünftig an
ben ttnterjei*neten Sorftanb einsufenben.

Samens bei SßorftanbeS bei bernif*en
Kantonat=OffizierSüereinS.

3?er Sßraftbent:

8. 35fyf, @*arff*ü£ett*#auptmann.

$)er ©efretar:

®. Sooft, @*arff*ü£en=8teut.

fiangnau, 7. Steril 1863.

Webtr &tt Uotjjtotnotßkett ttncg beffern Hinter-

rid)te|t)Jlem8 für tri* Äommtffartatebtarnten

trer etirgtnafftfdjen Armee.

3Benn wir bie Organifation unfereS Sftilitärwe-
fenS ini Sluge faffen wie biefelbe »or bem ^ahr
1850 befianben hat, fo finben wir in ber Formation
bei eibgen&fftfdicn Stabes au* ben KommiffariatS^
@tab inbegriffen, beffen £l)atigfeit aber nur bei eib-

genbijif*eu Slufgeboten ober bei Slbbaltung »on 8a=

gern in-Slnftoru* genommen würbe unb baber feiten

im gatt war in militärif*en &ienftangelegenbeiten

ft* bewegen zu muffen, liefern Umftanb mufj ti
hauptfa*Ii* jugef*riebcn werben, baf? für bie fetb=

tü*tige SluSbitbung biefeS @tabeS ni*t bie minbefte

SSorforgc getroffen würbe. £rofc biefem beflagenS-

werthen Uebetftanbe, wcl*er no* bie golge hatte,

baf? ber ^omntiffariatSoffijier bei bem übrigen <StabS=

perfonal unb ben Gruppen gtei*fam als eine frembe

©rf*einung betrachtet würbe, fo fonnte beim (_in^

treffen eineS gelb- ober SagerbiettfteS benno* über

ein ziemlich tü*tigeS Certonal »erfügt werben. 2)ie=

fer im erften Slugcnblid befretnbenbe Umftanb finbet

feine ^Behelligung babur*, bafc wegen ben bamalS

nur fetten oorfommenbcn ©ienftberufungen ber Äom=

miffariatSoffisiere, man*e tü*tige straft für bie ßeit
ber dlotb biefem «Stab gewonnen werben fonnte.

(Sin bemerfenSwerthcS 33eleg hiefür ift baS eibge=

nofüf*e Slufgebot gegen ben ©onberbunb »om %abx

1847. 2>er bamatige Seftanb bei KommiffariatSftab
beS war »iet ju gering, um ben auSgebehutcn 3Ser=

pflegungS= unb £ranS»ortbienft gehörig leiten unb

überwa*eu ju fonnen, unb eS mu&tc baber ein b^-
längli*eS ©nfembte »on SSerwattungSbeamten binnen

ber fürjeften grift glei*fam impromptu gc=

f*affcn werben. Ohne fonberti*c SOZühe ift eS ge=

lungen, theitS auSgejei*nete Kräfte unb im 2)ur*=

f*nitt ein jiemli* felbtü*tigeS ^erfonal jufammen

ju bringen, beffen 3öirffamfeit unter ber raftlofen,

ho*ft gewanbten Leitung beS Gerrit DberftfriegS^

fommiffär W>t)i feine »olle Slnerfennung gefunben

^ Allgcmcinc

^Schweizerische Militär-Zeitung.
Organ der schweizerischen Armee.

Der Schweiz. Mitöneitschrist XXIX. Jahrgang.

Basel, 31. April. IX. Jahrgang. 1863. «ir R«.

Die schweizerische Militärzeitung crschcint in wöchentlichcn Doppclnummcrn. Dcr Preis bis Ende 1863 ist franko dnrch die

ganze Schwciz. Fr. 7. —. Die Bcstellungcn wcrden dirckt an dic VcrlagSbandlung „die Schweighauserische Verlagsbuch¬
handlung in Basel" adrcssirt, dcr Bctrag wird bci dcn auswartigcn Abonncntcn durch Nachnahmc crbobcn.

Verantwortlicher Redaktor: Oberst Wicland.

Preisfrage.

In Betracht, daß dic eidgenössische Infanterie des

Auszuges und der Reserve laut Bundesbeschluß nach

und nach mit einem neuen Präzisionsgewehr bewaffnet

wird, die neue Waffe aber nur dann dic von

ihr erwarteten Vortheile bringt, wenn der Soldat
sie gehörig zu besorgen nnd zu gebrauchen versteht

— daß jedoch diese Kenntniß unseres Erachtens durch

die gesetzliche Zahl der Schüsse in den Rekrutenschulen

und Wiederholungskursen nicht in dem wün-
fchenswerthen Maße erreicht werden kann, so schreiben

wir hiemit folgende Preisfrage zur Konkurrenz

aus:

„Auf welche Weife kann eine größere Ausbilduug
„des Infanteristen im Ziclschießen erreicht werden,

„ohne die Jnstruktionszeit noch mehr zu verlängern

„und ohne ihm pekuniäre Opfer aufzuerlegen?"

Zur Prüfung und Beurtheilung dieser Frage wird
ein besonderes Preisgericht ernannt und ist für die

von ihm als die bcste Lösung erkannte Arbeit ein

Preis von

Einhundert Franken
ausgesetzt.

Den einzuliefernden Arbeiten ist der Name des

Verfassers in versiegeltem Couvert beizulegen und

sind dieselben bis spätens 17. Mai nächstkünftig an
den unterzeichneten Vorstand einzusenden.

Namens des Vorstandes des bernischen

Kantonal-Ofsiziersvereins.

Der Präsident:

L. Wyß, Scharfschützen-Hauptmann.

Der Sekretär:

G. Joost, Scharfschützen-Lieut.

Langnau, 7. April 1863.

Weber die Nothwendigkeit eines bessern Unter-

richtssnftcms sür die Aommijsariatsbeamten

der eidgenössischen Armee.

Wenn wir die Organisation unseres Militärwesens

ins Auge fassen wic dieselbe vor dem Jahr
1850 bestanden hat, so finden wir in der Formation
des eidgenössischen Stabes auch den Kommissariats-
Stab inbegriffen, dessen Thätigkeit aber nur bei

eidgenössischen Aufgeboten oder bei Abhaltung von

Lagern i« Anspruch genommen wurde und daher felten

im Fall war in militärifchen Dienstangelegenheiten

sich bewegen zu müssen. Diefem Umstand muß es

hauptsächlich zugeschrieben werden, daß für die

feldtüchtige Ausbildung dieses Stabes nicht die mindeste

Vorsorge getroffen wurdc. Trotz diesem beklagens-

werthen Uebelstande, welcher noch die Folge hatte,

daß der Kommissariatsoffizier bei dem übrigen
Stabspersonal und den Truppen gleichsam als eine fremde

Erscheinung betrachtet wurde, so konntc beim

Eintreffen eines Fcld- odcr Lagerdicustes dennoch über

ein ziemlich tüchtiges Personal verfügt wcrdcn. Dieser

im ersten Augenblick befremdende Umstand findct

seine Behelligung dadurch, daß wcgen den damals

nur selten vorkommenden Dicnstbcrufnngcn der

Kommissariatsoffiziere, manche tüchtige Kraft für die Zeit
der Noth diesem Stab gcwonncn werden konnte.

Ein bemerkenswerthcs Beleg hiefür ist das

eidgenössische Aufgebot gegen den Sonderbund vom Jahr
1847. Der damalige Bestand des Kommissariatsstabes

war vicl zu gering, um den ausgedehnten

Verpflegung^- und Transportdienst gehörig leiten und

überwachen zu können, und cs mußtc daher ein

hinlängliches Ensemble von Verwaltungsbcamten binnen

der kürzesten Frist gleichsam impromptu
geschaffen werden. Ohnc sonderliche Mühe ist es

gelungen, theils ausgezeichnete Kräfte und im Durchschnitt

ein ziemlich feldtüchtiges Personal zusammen

zu bringen, dessen Wirksamkeit unter dcr rastlosen,

höchst gewandten Leitung des Herrn Oberstkriegs-

kommlssär Abys seine volle Anerkennung gefunden



122 —
bat fowobl burd) baö »erehrte Oberfommanbo ber

Slrmee, als burd) höhere Offiziere beS SluSlanbeS,
bie gefotninen waren ben ©ang ber militärifeben (S*r=

eigniffe an Ort unb ©teile zu beoba*ten. (SS ift
nur ju bebauern, baf? wenige Sabre na*bcr bie tüd)-
tigften Kräfte jener Seit, tbeilS burd) Slbfterben,
tbeilS bur* bewilligte ©cmifftonSbcgebren in einer

SBeife »erminbert worben ftnb, baß bie hiebur* ent=

fian benen Süden bei einem Stufgebot »on ber ©tärfe
ber beS SabrcS 1847 unb barüber ft* fet)r fühlbar
ma*en bürften. (?S muß %wax zugegeben werben,
baf} ber gegenwärtige $crfonalbeftanb für bie Slr=

mee»erwaltung »erf*iebene üorzügli*e Kräfte jebo*
ni*t in bemjenigen Umfange heftet, wie bie man*en
OrteS no* ni*t genug gewürbigte 2öid)ttgfeit beS

35ienfieS eS erfotbert.
Obf*on bie Seiftungen ber KotnmiffariatSbeamtcn

bei ber ®rcnzbewa*uug »om 3at)r 1856—57 bcfrie=
bigenb ausgefallen unb anerfannt worben ftnb, fo

genügt jebo* biefer gelbbienft ni*t, um bie Be=

für*tungen wegen ungenügenber getbbicnfttü*tigfeit
im gälte eineS großem SlufgcboteS zu befeitigen,
inbem einerfeitS bamalS burcb baS eibgen. OberfriegS=
fommiffariat fo umfaffenbc Slnorbnungen unb Bor=

forge für baS BerpflegungSwcfen getroffen waren,
baf? eS bei ber faft »olligen ©tabitität ber Slrmee

einem nur einigermaßen ein= unb ttmfi*tigen Ber=

waltungSofftzier gelingen mußte, ben BerpflegungS=
unb SranSportbienft in ber angewiefenett Beweglid)=
feit zn erhalten unb bur*zuführen, anberfeitS bürfte
eS »iettei*t bei einer nd*flcn ©elegenbeit ni*t mog=

ti* fein bejügli* ber Organifation ber Slrtrtee»er=

waltung unb beren 2)epenbenzen ein fo eminentes

Talent »erwenben zn fonnen, wie biefeS bei frühem
©elegenbeiten ber gatt war. 3)iefe Beforgniß er=

f*eint um fo begrünbeter, wenn berüdfi*tigt wirb,
baf? bis jefct für bie f*on feit 18 ÜWonaten »afnntc
©teile eines OberfriegSfommtffärS eint geeignete tyex-

fonli*feit jur Uebemabme biefer Beatntung ni*t ge=

Wonnen werben fonnte unb au* ber gegenwartige,
in ber 3flilitär=Slbmtnifiration praftif* fehr erfahrene

©tettöertreter, £>err Oberftlieut. Siebt, »iettei*t »on
ber bcfiniti»en Uebemabme abfehen bürfte.

SluS bem bisher ©efagten folgt »on felbft bie (_r=

orterung ber grage über ©tettung unb Befähigung
ber KcmmiffariatSbeamten uttb inSbefonbere über bie

Mittel wit biefe Befähigung zn erret*en fei?
Um biefe gragen ri*tig beantworten zn fonnen,

muß »orerft unterfu*t werben:

1) unter wel*en Bebingungen bie Slufnabme in
ben KommiffariatSftab feit ber eibg. 3ftilitärorgani=
fation »om 8. dJlai 1850 ftattgefunben Ijabe, unb

2) wet*e Mittel zur StuSbilbung ber Kommiffa=
riatS=2lfpiranten angewiefen, refp. angewenbet Wor=

ben feien?
ad 1. Bei Sßürbigung biefer grage ftnb zunäd)ft

folgenbe Beftimmungen ber eibgen. Sftititärorganis
fation inS Sluge zu fäffen:

Slrt. 73. berfelbe tautet:

gür ben hohem 2flilitär=Unterrt*t unb eine

weitere militärif*e SluSbitbung ber Offiziere beS

eibgen. ©tabeS, beS KommtffartatS= unb ®e=

futtbbeitSperfottalS, fowie ber Offiziere unb Slfpi-
ranteu auf OffizievSftellen bei ben ©enietruppen
unb ber Slrtillerie foll mit 3uJng ber erforbev=

tt*en (SabreS befonberS geforgt werben.

Slrt. 74. gür bie ©enietruppen, bie Slrtitlerie,
bie Kavallerie uttb bie 9tefrntcn ber ©*arf=
fd)ü£ett, ben KommiffariatS= unb ©efunbheitS=

bienft bcftctlt ber BunbeSratl) bie crforberti*en
3nftruftoren.

Slrt. 122. $)aS OberfricgSfommiffariat befolgt
na* Stillegung ber einf*lagenben Oceglementc

SltteS, waS auf bie KriegSüerwaltung Bezug
hat unb eS leitet baSfetbe ben Unterri*t ber

KommiffariatSbeamten.

dlad) Inhalt biefer Bcftimnutngen wirb ber Un=

terri*t unb bie StuSbilbung ber KommiffariatSbeam=
ten im Slllgemeinett »erfügt, jebo* über bie erfor=
berli*en Borfenntniffe unb ©igenf*aften, bie bie

Slfpiranten »or ihrer Slufnabme zum Unterri*tSfurS
bcftfcen follen, ftittf*weigenb weggegangen, wäbrenb
biefetben bezügti* ber Slfpiranten für £ruppettoffi=
Ziere in Slrtifel 67 wenigftenS im Umriß »orgemerft
fmb. dJlan barf bat)er nid)t »erwunbert fein, wenn
unter biefen Umftänben unb mit befonberer |)inft*t
auf Slrt. 73 ft* allgemein bie 3lnft*t gettenb ma*te,
ba^ bex eigentliche KommiffariatSbienft namentli* bei

ben Unterri*tSfurfen burd) ein hieju beftimmteS 3n=
ftruftionSperfonal beforgt werbe, bem bie Kommif=
fariatSofftziere nur als Bureaugehülfen %ux <&eite

flehen unb cS baber für biefe genüge, tü*tige Bü=

raleigenf*aften zu heften, liefen irrigen BorauS=

fe^ungen muffen t)auptfä*li* bie zahtvei*en unb

jum £t)eil »on fantonaten Mitärbeborben ober eib=

genbffif*en ©tabSoffizieren unterftü^ten Slnmelbun=

gen fol*er Slfpiranten zugef*rieben werben, bie wäh=
renb beS Unterri*tSfttrfeS ihre genügenbe Befähigung

für ben Büralbienft zn bezeigen im galle wa=

ren, hingegen bei ihrer fpätern Berwenbung im gelb=
ober Sagerbienft bejügli* ihrer gät)igfeiten als Ber=

waltuugSbcamte zu gere*ten Beforgniffen Berantaf=

fung gegeben haben. Ueberhaupt bcrrf*en bei unS

nod) fo wunberli*e Begriffe ob, über bie nothwen=

bigen (_igenf*aften eines tüd)tigen KommiffariatS=
beamteu unb finbet bie 2ßi*tigfeit biefeS 3Menft=

ZWeigeS fo feiten eine ri*tige SBürbigung, baß eS

f*on »orgefommen ift, bie Stnmetbung eineS Stfpt^

ranteu mit ber Bemerfung zu empfehlen „eS fei

©*abe, ba^ berfelbe feine latente im Kommiffa*
riatSbienft ftatt bei einer ber ©pejiatwäffen z« B.
ber Slrtitlerie »erwenben wolle."

dlad) bem erwähnten Slrtifel 122 ber 3ftilitäror=

ganifation foll ber Uuterri*t ber KomtniffartatSbc=
amteu bur* baS OberfriegSfommiffariat geleitet wer=-

ben, mit anbern SBorten, ber Unterri*t biefer Be=

amten fott bur* baS in Slrtifel 74 »orgefebene 3n=

ftruftionSperfonal unter Seitung beS OberfrtegSfom=

miffariatS gef*ehen.

S)a nun biefeS SnftruftionSperfonal bis je$t ni*t
gef*affen worben ift, fo würbe ber Unterri*t bis

Zum 3ahr 1858 auSfchtießli* »ont OberfriegSfon^

miffariat beforgt, fonnte ft* aber wegen fanget an

122 —
bat sowobl durch das verehrte Oberkommando dcr

Armcc, als durch Höhcrc Offiziere des Auslandes,
die gekommen waren den Gang der militärischen
Ereignisse an Ort und Stelle zu beobachten. Es ist

nur zu bedauern, daß wenige Jahre nachher dic

tüchtigsten Kräfte jener Zcit, theils durch Absterben,

theils durch bewilligte Dcmissionsbcgchrcn in cincr
Weise vermindert worden sind, daß die hiedurch
entstandenen Lücken bei cincm Aufgebot von dcr Stärke
der des Jahres 1847 und darüber sich fehr fühlbar
machen dürften. Es mnß zwar zugegeben wcrden,
daß der gegenwärtige Personalbestand für die

Armeeverwaltung verschiedene vorzügliche Kräfte jcdoch

nicht in demjenigen Umfange besitzt, wic die manchen

Ortes noch nicht genug gewürdigte Wichtigkeit des

Dienstes es erfordert.
Obfchon die Leistungen der Kommissariatsbeamtcn

bei der Grcnzbcwachuug vom Jahr 1856—57 befriedigend

ausgefallen und anerkannt worden sind, so

genügt jedoch dieser Felddienst nicht, um die

Befürchtungen wcgen ungenügender Fclddicnfttüchtigkeit
im Falle cines größern Aufgebotes zu beseitigen, in^
dem einerseits damals durch das eidgen. Oberkricgs-
kommissariat so umfassende Anordnungen und Vorsorge

für das Verpfiegungswcsen getroffen waren,
daß es bei der fast völligen Stabilität der Armee
cinem nur einigermaßen ein- und umsichtigen Ver-
waltungsofsizier gelingen mußte, dcn Verpflegungsund

Transportdicnst in der angewiesenen Beweglichkeit

zu erhalten und durchzuführen, anderseits dürfte
es vielleicht bei ciner nächsten Gelegenheit nicht möglich

sein bezüglich der Organisation der Armecver-

waltung und deren Dependenzen cin so eminentes

Talent verwenden zu können, wie dieses dei frühern
Gelegenheiten der Fall war. Diese Besorgniß
erscheint um so begründeter, wenn berücksichtigt wird,
daß bis jetzt für die schon seit 18 Monaten vakante

Stelle cines Obcrkriegskommissärs eine geeignete
Persönlichkeit zur Uebernahme dieser Beamtung nicht
gewonnen werden konnte und auch der gegenwärtige,
in der Militär-Administration praktisch sehr erfahrene

Stellvertreter, Herr Oberstlieut. Liebi, vielleicht von
der definitiven Uebernahme absehen dürfte.

Aus dem bisher Gesagten folgt von selbst die

Erörterung der Frage über Stellung und Befähigung
der Kommissariatsbeamten und insbesondere über die

Mittel wie diese Befähigung zu erreichen fei?
Um diefe Fragen richtig beantworten zu können,

muß vorerst untersucht werdcn:

1) unter welchen Bedingungen die Aufnahme in
den Kommissariatsstab seit der eidg. Militärorganisation

vom 8. Mai 1850 stattgefunden habe, und

2) welche Mittel zur Ausbildung dcr Kvmmissa-

riats-Aspiranten angewiesen, resp, angewendet worden

seien?
«ck 1. Bei Würdigung dieser Frage sind zunächst

folgende Bestimmungen der eidgen. Militärorganisation

ins Auge zu fassen:

Art. 73. Derselbe lautet:
Für den höhern Militär-Unterricht und eine

weitere militärische Ausbildung der Offiziere des

eidgen. Stabes, des Kommissariats- und Ge-

suudhcitöpcrsouals, sowie der Offiziere und
Aspiranten ans Offizicröstellcn bei den Genietruppen
uud der Artillerie soll mit Zuzug der erforderlichen

EadreS besonders gesorgt werden.

Art. 74. Für die Genietruppen, die Artillerie,
die Kavallerie nnd die Rekrnten dcr
Scharfschützen, den Kommissariats- und Gesundheitsdienst

bestellt der Buudesrath dic crfordcrlichcn
Jnstruktoren.

Art. 122. Das Oberkricgskommissariat besorgt
nach Anleitung der einschlagenden Réglemente

Alles, was auf die Kriegsverwaltung Bezug
hat und cs leitet dasselbe den Unterricht der

Kommissariatsbeamtcn.

Nach Inhalt dicser Bestimmungen wird der

Unterricht und die Ausbildung dcr Kommissariatsbeamtcn
im Allgemeinen verfügt, jedoch über die

erforderlichen Vorkenntnisse und Eigenschaften, die die

Aspiranten vor ihrcr Aufnahme zum Unterrichtskurs
besitzen sollen, stillschweigend weggegangen, während
dieselben bezüglich dcr Aspiranten für Truppenoffiziere

in Artikel 67 wenigstens im Umriß vorgemerkt
sind. Man darf daher nicht verwundert sein, wenn
unter diesen Umständen und mit besonderer Hinsicht
auf Art. 73 sich allgemein die Ansicht geltend machte,
daß der eigentliche Kommissnriatsdienst namentlich bei

den Unterrichtskursen durch ein hiezu bestimmtes Jn-
struktionspersonal besorgt werde, dem dic Kommis-
sariatsoffizicre nur als Bureaugehülfen zur Seite
stehen und cs daher für diefe genüge, tüchtige Bü-
raleigenschaftcn zu besitzen. Diesen irrigen
Voraussetzungen müssen hauptsächlich dic zahlreichen und

zum Theil von kantonalen Militärbehörden oder

eidgenössischen Stabsoffizieren unterstützten Anmeldungen

solcher Aspiranten zugeschrieben werden, die während

des Unterrichtsknrses ihre genügende Befähigung

für den Büraldienst zu bezeigen im Falle waren,

hingegen bei ihrer spätern Verwendung im Feldoder

Lagcrdienst bezüglich ihrer Fähigkeiten als

Verwaltungsbeamte zu gerechten Besorgnissen Veranlassung

gegeben haben. Ueberhaupt herrschen bei uns
noch so wunderliche Begriffe ob, über die nothwendigen

Eigenschaften eines tüchtigen Kommissariatsbeamtcn

und findet die Wichtigkeit dieses

Dienstzweiges so selten eine richtige Würdigung, daß es

schon vorgekommen ist, die Anmeldung eines

Aspiranten mit der Bemerkung zu empfehlen „es sei

Schadc, daß derselbe seine Talente im Kommissariatsdienst

statt bei ciner der Spezialwaffen z. B.
der Artillerie verwenden wolle."

Nach dem erwähnten Artikel 122 dcr Militärorganisation

soll der Unterricht der Kommissariatsbc-
amten durch das Oberkriegskvmmissariat geleitet werden,

mit andern Worten, der Unterricht dieser

Beamten soll durch das in Artikel 74 vorgesehene Jn-
struktionspersonal unter Leitung des Oberkriegskommissariats

geschehen.

Da nun dieses JnstruktionSperfonal bis jetzt nicht

gefchaffen worden ift, so wurde der Unterricht bis

zum Jahr 1858 ausschließlich vom Obcrknegskom-

missariat besorgt, konnte sich aber wegen Mangel an
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3eit nur auf baS Rotbwenbigfte int Rc*nungS- unb

Rapportwefen beziehen mit -joinweifung unb Behetli=

gutig über Borfommenbciten bczügti* beS Berpfte^
gungS= unb SranSportwefenS bei ben Unterri*tS=
fnrfen, beim gelb= unb Sagcrbienft. 3Me Slufnat)me
in ben KommiffariatSftab war baber abhängig »on
ben bei ©elegenbeit biefeS Unterri*teS benterfbarcn

gäl)igfeiteit ber Slfpiranten.
ad 2. Ra*bem baS Ungenügenbe beS foeflb

na*gewiefcnen Unterri*teS im Saufe ber 3eit att=

gemein anerfannt unb zugegeben würbe, fo »erfu*te
man biefem Uebetftanb bur* Slrt. 40 beS altgemei=

nen ReglementeS über bie 3luSwat)l ber Refruten
unb bie 3tbl)altung ber eibgen. 2ftilitärf*ulen für
bie ©pezialwaffen »om 27. SBintermonat 1857 mog=

li*ft zu begegnen.

3Mefer Slrtifel lautet folgenbermaßen:
„Slfpiranten für KommiffariatSftetten haben unter

Seitung beS OberfriegSfommiffariatS uttb auf beffen

Bureau ihren erften KurS zu beftet)eit, ben zweiten
fobann in einer eibgen. ©*ule, in wel*er fte unter
angemeffener Seitung bie gunftionen eineS KriegS=
fommiffärS zn »erfeben haben."

©o »iel wir wiffen ift ber dtjef beS OberfriegS=
KommiffariatS bei Berathung beS erwähnten Regte=

menteS nicht zugezogen worben unb glauben baber

annehmen zu bürfen, baß wenn biefeS gef*et)en wäre,
berfelbe ft* ¦ »eranlaßt gefunben haben würbe, auf
bie Rothwenbigfeit weiter gehenber Borforgen auf=

merffam zn ma*en. SBährenb bem nämli* na*
bem »orwürfigen Reglement für bie OffizierS-Slfpi=
ranten bei ben »erf*iebenen ©pezialwaffen bie noth=

wenbigen (_tgenf*aften unb gäfyigfetten, bie biefet=

ben »or ihrer Slufnabme in bie eibgen. 3ftilitärf*u=
ten beft|en muffen, genau bezei*net werben, fo finb

bagegen bezügli* ber Slfpiranten für KommiffariatS=
fietten irgenb wel*e Requiftten ni*t »orgef*rieben,
wobur* bie Slnftcbt, baß zur 3ntaffung znm Slfpi=
rantenfurS etwaS SReljrereS als lein gewiffeS 5Raß

»on bürattffif*en Kenntniffen ni*t erforberli* fei,
einen neuen Spaltpunit ftnbeu mußte.

Ra* unferm dafürhalten fottte jebo* bie Stuf*

nähme znm Unterri*tSfurS an bie Bebingung ge=

fnüpft werben, baf} ber Betreffenbe außer bem Be-

ft| tü*tiger Büral=(_ igenf*aften unb ber Kenntniß
ber beutf*en unb franzoftf*en @pra*e no* bei ir=

genb einer äßaffe als Dfftgter, minbeftenS aber als

Unteroffizier wäbrenb 2—3 Salden zugetheilt gewe=

fen fei. Unter biefen Umftänben wäre ber Slfpirant
größtenteils f*on znm BorauS mit ben innern unb

äußern £>tenft»erbältniffen, befonberS aber mit ben

Bebürfniffen ber Sruppen befannt unb »ertraut,
wäbrenb berfelbe na* bem jefcigen Unterri*tSgang
eine ri*tige ©tnft*t über ben Umfang biefer Be=

bürfniffe erft na* wiebert)oltem effefti»en ©ienft zn

erlangen im ©taube ift unb baber in gatt fommen

fann, Borforgen irgenb wel*er Slrt treffen zn müf=

fen, über beren Umfang unb Bebeutung it)tn znr
3eit bie nottjigen ©rfabrungen no* abgehen unb

babur* ohne feine @*ulb bei ben Sruppen fompro=

mtttirt unb beren Sl*tung unb 3ntrauen t)erabge=

fefct wirb.

prüfen wir nun wie eS ft* mit bem »orgef*rie=
benen Unterri*t fetbft »erhatte. ©erfetbe befiehl na*
bem citirtett Slrtifel 40 in z^ei Slbtheilungeu:

1) in einem theoretif*en unb

2) in einem praftif*en KurS.

3)er erfte KurS fott unter Seitung beS

OberfriegSfommiffariatS unb auf beffen Bureau gef*et)en. 3Be-

gen bem bereits berührten 5Ranget an $eit mußte

jebo* »on biefer Beftimmung Umgang genommen
unb bie Seitung unb 2)ur*führung beS Unterri*teS
bem KriegSfommiffär beS SBaffenplafceS Sbun über=

tragen werben, beffen Sofatien au* für ben in 3ln=

wenbttng fommenben Reitunterri*t ©elegenbeit bie=

ten. ©er theoretif*e KurS fetbft bebanbett:

a. ©ie Sebre über baS Re*nuugS= unb Rapport=
wefen.

b. ©ie Kenntntffe über ben gelb= unb Sagerbienfi
fo weit berfelbe ft* auf baS BerpfteguttgS* unb

Rapportwefen beliebt unb überhaupt fol*e Berhätt=
niffe bef*lägt, bie in ben Berei* ber Strmeeöerwal*

tung gehören.

<_S »erfiet)t ft* »on felbft, baß ber KommiffariatS^
Offfzt«, welker Slnfpru* auf bie @igenf*aften ei=

neS tü*tigen BerwaltungSbeamten ma*en will, über

biefe beiben $artf)ien grünbli*e Kenntntffe beft^en

muß. Bor Slttent auS barf ihm eine ft*ere unb

fertige Behaubtung beS Re*nungS= unb Rapport*
WefenS um fo weniger fehlen, weit berfelbe im gatt
fein muß bei ben eibgen. 9Jcilitärf*ulen hierüber

Unterri*t ertheilen zu fonnen.

£)ier ftnb wir nun bei einer fehr wunben ©teile

angelangt, bie einer grünbli*en Operation bebarf,
Wenn fte ni*t na* uub na* in »olttge gäulniß
übergehen fott.

@S ift eine f*on oft geborte unb in ber Sßirf-

li*feit nur zu begrünbete Klage, baf} bai Kompta=

bilitätSwefen fowobl bei ber Infanterie als aud) ben

©pezialwaffen febr mangelhaft geführt werbe, waS,

namentli* na* Beenbigung eineS gelb* obeS Sager*

bienfteS, znr golge hat, baß bur* bie (_entral»er=

waltung fehr oft weitläufige unb unangenehme Ber*

l)anbtungett mit ben fomptablen Offizieren geführt
werben muffen, be»or bie bezügti*en Re*nungen
burd) baS ReöiftonSbüreau bereinigt unb abgef*lof=
fen werben fonnen. ©aS Berf*utben biefer fehler*

haften Behaubtung barf jebo* mit »ollem dteebt

weniger ben fomptablen Offizieren als bem SRangel

eineS fa*ri*tigen unb einbeitti*en Unterri*teS znr

Saft gelegt werben 5 au* galten wir bafür, ba^ ein

beziebungSweife günftigeS Refultat »ermittelft ©r=

ttjeiluttg biefeS Unterrichtes bur* bit KommiffariatS^
beamten ni*t erreicht werben fonne.

Befanntermaßen ift baS mititärif*e Re*nungS=
unb Rapportwefen feiner Ratur na* eine fehr tro*
dene unb wenig anzietjenbe 3Raterie unb eS bebarf

einer ziemli*en Borliebe, um biefe $artt)ie ft* flar
unb geläufig anzueignen unb einer oftem Söieberbo*

tung, um befähigt zn werben »om ©*üter zum Seb=

rer zu a»anciren. 3Bir geben nun zn, baß in ben

bisherigen UnterrichtSfurfen ein ztemlid) beliebigen-
beS ©rgebntß bei ben meiften Slfpiranten erreicht
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Zeit nur auf das Nothwendigste im Rechnungs- und

Rapportwcsen beziehen mit Hinweisung und Behelligung

über Vvrkommenhciten bezüglich des Verpfle-
gungs- und Transportwesens bei den Untcrrichts-
kursen, beim Feld- und Lagcrdienst. Die Aufnahme
in den Kommissariatsstab war daher abhängig von
den bei Gelegenheit dieses Unterrichtes bemerkbaren

Fähigkeiten der Aspiranten.
ack 2. Nachdem das Ungenügende des soelken

nachgewiesenen Unterrichtes im Laufe der Zeit
allgemein anerkannt und zugegeben wurde, fo versuchte

man diesem Uebelstand durch Art. 40 des allgemeinen

Réglementes über die Auswahl der Rekruten
und die Abhaltung der eidgen. Militärschulen für
die Spezialwaffen vom 27. Wintermonat 1857 möglichst

zu begegnen.

Dieser Artikel lautet folgendermaßen:
„Aspiranten für Kommissariatsstellen haben unter

Leitung des Oberkriegskommissariats und auf dessen

Büreau ihrcn ersten Kurs zu bestehe«, den zweiten
sodann in einer eidgen. Schule, in welcher sie unter
angemessener Leitung die Funktionen eines

Kriegskommissärs zu versehen haben."

So viel wir wissen ist der Chef des Oberkriegs-
Kommissariats bei Berathung des erwähnten
Réglementes nicht zugezogen worden und glauben daher

annehmen zu dürfcu, daß wenn dieses geschehen wäre,
derselbe sich veranlaßt gefunden haben würde, auf
die Nothwendigkeit weiter gehender Vorsorgen
aufmerksam zu machen. Während dem nämlich nach

dem vorwürfigen Reglement für die Offizicrs-Aspi-
ranten bei den verschiedenen Spezialwaffen die

nothwendigen Eigenschaften und Fähigkeiten, die diefelben

vor ihrer Aufnahme in die eidgen. Militärschulen

besitzen müssen, genau bezeichnet werden, so sind

dagegen bezüglich der Aspiranten für Kommissariatsstellen

irgend welche Requisiten nicht vorgeschrieben,

wodurch die Ansicht, daß zur Zulassung zum
Aspirantenkurs etwas Mehreres als 'ein gewisses Maß
von büralistischen Kenntnissen nicht erforderlich fei,
eincn neuen Haltpunkt stnden mußte.

Nach unserm Dafürhalten sollte jedoch die

Ausnahme zum Unterrichtskurs an die Bedingung
geknüpft wcrden, daß der Betreffende außer dem Besitz

tüchtiger Büral-Eigenfchaften und der Kenntniß
der deutschen und französischen Sprache noch bei

irgend einer Waffe als Offizier, mindestens aber als

Unteroffizier während 2—3 Jahren zugetheilt gewesen

sei. Unter diesen Umständen wäre der Aspirant
größtentheils schon zum Voraus mit den innern und

äußern Dienstverhältnissen, besonders aber mit den

Bedürfnissen der Truppen bekannt und vertraut,
während derfelbc nach dem jetzigen Unterrichtsgang
eine richtige Einsicht über den Umfang dieser

Bedürfnisse crst nach wiederholtem effektiven Dienst zu

erlangen im Stande ist und daher in Fall kommen

kann, Vorsorgen irgend welcher Art treffen zu müssen,

über deren Umfang und Bedeutung ihm zur
Zeit die nöthigen Erfahrungen noch abgehen und

dadurch ohne seine Schuld bei den Truppen kompro-

mittirt und deren Achtnng und Zutraueu herabgesetzt

wird.

Prüfen wir nun wie cs sich mit dem vorgeschriebenen

Unterricht selbst verhalte. Derselbe besteht nach

dem citirtcn Artikel 40 in zwei Abtheilungen:

1) in einem theoretischen und

2) in einem praktischen Kurs.
Der erste Kurs soll unter Leitung des

Oberkriegskommissariats und auf dessen Büreau gefchehen. Wegen

dem bereits berührten Mangel an Zeit mußte

jedoch von dieser Bestimmung Umgang genommen
und die Leitung und Durchführung des Unterrichtes
dem Kriegskommissär des Waffenplatzes Thun
übertragen wcrden, dessen Lokalien auch für den in
Anwendung kommenden Reitunterricht Gelegenheit bieten.

Der theoretische Kurs selbst behandelt:

s. Die Lehre über das Rechnungs- und Rapportwesen.

b. Dic Kenntnisse über den Feld- und Lagcrdienst
so weit derselbe sich auf das Verpflegungs- und

Rapportwefen bezieht und überhaupt solche Verhältnisse

beschlägt, die in den Bereich der Armeeverwaltung

gehören.

Es versteht sich von selbst, daß der Kommissariats-
Offizier, welcher Anspruch auf die Eigenschaften
eines tüchtigen Verwaltungsbeamten machen will, über

diese beiden Parthien gründliche Kenntnisse besitzen

muß. Vor Allem aus darf ihm eine sichere und

fertige Behandlung des Rechnungs- und Rapport-
wefens um fo weniger fehlen, weil derselbe ick Fall
sein muß bei den eidgen. Militärschulen hierüber

Unterricht ertheilen zu können.

Hier sind wir nun bei einer sehr wunden Stelle
angelangt, die einer gründlichen Operation bedarf,
wenn sie nicht nach uud nach in völlige Fäulniß
übergehen soll.

Es ist eine schon oft gehörte und in der

Wirklichkeit nur zu begründete Klage, daß das Kompta-
bilitätswesen sowohl bei der Infanterie als auch den

Spezialwaffen sehr mangelhaft geführt werde, was,
namentlich nach Beendigung eines Feld- odes

Lagerdienstes, zur Folge hat, daß durch die Centralver-

waltung sehr oft weitläufige und unangenehme

Verhandlungen mit den komptablen Offizieren geführt
werden müssen, bevor die bezüglichen Rechnungen

durch das Revistonsbüreau bereinigt und abgeschlossen

werden können. Das Verschulden dieser fehlerhaften

Behandlung darf jcdoch mit vollem Recht

weniger den komptablen Offizieren als dem Mangel
eines fachrichtigen und einheitlichen Unterrichtes zur

Last gelegt werden; auch halten wir dafür, daß ein

beziehungsweise günstiges Resultat vermittelst Er-
theiluug dieses Unterrichtes durch die Kommissariatsbeamtcn

nicht erreicht werden könne.

Bekanntermaßen ist das militärische Rechnungsund

Rapportwesen seiner Natur nach eine sehr

trockene und wenig anziehende Materie und es bedarf

einer ziemlichen Vorliebe, um diese Parthie sich klar
und geläufig anzueignen und einer öftern Wiederholung,

um befähigt zu werden vom Schüler zum Lehrer

zu avancircn. Wir geben nun zu, daß in den

bisherigen Unterrichtskursen ein ziemlich befriedigendes

Ergebniß bei dcn meisten Aspiranten erreicht
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werben fei, aber trofebem haben bei ihrer Bcrfcftung
^urn ©dmlbienft bis jcfct nur wenige Bäume wirf*
lid) reife grü*te gezeigt. Qai Rätbfel ift lei*t ge*
löst: $at bex Slfpirant bie Prüfung beftanbcn, fo

wirb er bre»ctirt, bie trocfenen ÄomptabilitätSbcftc
werben berna* wobl »erwahrt liegen gelaffen unb
bis zum 3'ttpunft, wo berfelbe zu einer ©*ttle fom=

tnanbirt wirb, ift, wie man zu fagen pflegt, bie ©a=
*e grünblid) »crfdntnfct, man bebilft fi* nun fo gut
man fann, bocirt, waS »on bem feitber erlittenen

©*iffbrud) no* übrig geblieben ift, unb bie gewöhn*
lid) wenig fontptabilitätSlüftcrn 3nnger beS $crrn
ftnb frob, wenn biefer KurS fo f*nctt als mogli*
^u ©nbe gebt, ©aß unter fol*en Umftänben baS

Re*nuttgS= unb Rapportwefen je langer je mehr in
Berfatl fommen muß, liegt fo febr auf ber £)anb,
baß cS hierüber einer weitem StuSfübmng ni*t be*

barf, wogegen ber Ruf um Befestigung biefeS Uebel*

fianbcS als ein bere*tigtcr wirb erf*eincn muffen.
Sluf wcld^e üBeife biefer $wed errcid)t werben bürfte,
werben wir nod) znrüdfoinmcn.

91>ir gehen nun über zum zweiten ober praftif*en
KurS, ber barin bcftet)t, baß ber Slfpirant in einer

eibgen. ©*ulc bie gunftionen eineS KriegSfotnntif*
färS unter angcntcffcncr Seitung zu »erfeben hat.
Bon wem foll aber biefe Seitung ausgeübt werben?

©ur* baS in Slrtifel 74 ber SRilitärorgantfation
»orgtfehenc 3nftruftionSperfonal? d)lan mbd)te ge*

neigt fein biefeS als unbebingt rid)tig anzunehmen,
allein bem ift ni*t fo, ba biefeS $erfonaJ,.biS znr
©tunbe ni*t beftetlt worben ift. Ober fott ber

©*ulfomtnanbant biefe Seitung übernehmen? Siu*
ni*t, benn ber wäre f*on feiner ©tettung unb fei*

ner übrigen ©ienftoblicgctihciten wegen ni*t bie tjieju
geeignete Werfen, ©iefe Seitung fann alfo nur ge*

f*ehen bur* einen altem, im praftifd)cn ©ienft er*

fahrnett KentmijfariatS=Offizier. $Bcr ftnb nun biefe

Offiziere? ©ic BcrwattungSbeamten elfter Klaffe
mit OberftlieutenantSrang werben gar ni*t unb bie*

jenigen zweiter Klaffe mit 5DiajorSrang nur int äu=

ßerften Rotbfatt zum ©*ulbienft berufen. ,£)icvauS

folgt, baß bie bezügli*c Seitung entweber einem Korn*

ntiffariatSbeamten britter ober »ierter Klaffe, refp.
einem Hauptmann ober Oberlietttenant übertragen
werben muß. (Bi ift wahr, baf} unter biefen beiben

Klaffen einige tü*tige Kräfte »orbanben ftnb, bereit

Beftanb aber zu gering ift, um ben obfd)Wcbcnben

Bebürfniffeu genügenb entfpre*en zu fonnen, eS wäre

benn, baß man biefe Beamten jährlid) znm ©*ul*
bienft berufen würbe, waS aber wat)rf*eintid) fehr

halb beren Berluft bur* ©emiffton bewirfen bürfte.
Söegen biefer ungenügenben 3tbt)ülfe zur Seitung ber

Slfpiranten beim ©*utbienft mußte baher au* bis

jcf3t »on einer ftrengen ©ur*führung ber für ben

praftif*en Unterridjt berfelben fefigefefcten Beftim*

mungen Umgang genommen unb beren Slnwenbung

nur auf biejenigen Slfpiranten bef*ränft werben, bei

benen bie Breoetirung »or 3lbfol»irung biefeS KurfeS
als bur*auS unzuläfftg befuuben würbe.

(©*luß folgt.)

ilttlitärtfdje Wtnfdjau in ben ßantonen.

ÜÄäts 1863.

(gortfcfcung.)

ßtt^ern. ©er UnteroffiztcrSoercin ber ©tabt »er*
banb mit feinem erften bicßjäbrigcn UebungS*9tuS*
ntarf* ein 2Bcttf*ießen zu ©unften ber ©dmeebe*

f*äbigten Scfftner. ©in ©lei*eS gef*ah aud) zu

©unften ber Sßolenfammlung.

- Slm 3. $tärz mftarb im Slttcr »on 77 Sahren

£)err Oberft SltoiS znr ©itgen, ber Reftor ber

luzernif*cn sBebrntannf*aft. ©in £ang zum SUfi*

litärbienft war bei ibm ftetS »ort)errf*enb, uttb bie

Siebe zur 9)cilitärwiffenf*aft unb militärif*cS Sem*

perament blieben it)m ftctSfort treu, unb »om geuer
unb ber ©ntf*iebcttl)eit beS jungen Borpoficufom-
manbanten bei ber Belagerung »on |)üntngen 1815,
wo ber 29jät)rigc z» ©• bereits ein Bataillon führte,
blieb bem ©reifen etwaS bis in bie legten ©tunben
feiner ©efunbbeit.

^djtt)ij$. (Origittal=Korr.) 3n ben ©runbtagen
einer tüd)tigen militärifeben SluSbitbung gebort un*
bebingt ein guter Refruten=Uitterri*t. Sitte hefte*

benben eibgen. Borf*riften für SOBieberholungSfurfc,

Sruppenzufammcnzügc unb eibg. ©d)uten fc£en ei*

neu folebett »orattS, unb eS ift flar, baf} biefe fpä*
lern Uebungen für eine Sruppe ni*t ben gebofften
ÜBertb haben fonnen, wenn ber erfte Rcfruten=Un=

tcrrid)t nid)t mit aller Borft*t betrieben ober gar
»ema*läffigt worben ift.

3d) will »erfu*en, in einem furzen Slbriffc ein

Bitb »on bem Refruten=Unterri*t, wie cr in unferm
Kanton ftattftnbet, zu geben.

©cr bieSjährige SageSbefeht (vide Sßublifation
beS MttärbepartementS im SlmtSblatt Rr. 11) »er*
orbttet betreffenb bie KreiSinftruftion ber Snfanterie*
Refruten, baß biefe in brei ^)auptabtheitungcn mit
14 ©rerzierfreifen ftattfinben unb z*»ar »om 11. Slpril
bis 23. dttai.

3ur erften Slbtheilung (»ont 11. MS 24. Slpril)
geboren bie ©emeinben:

3nftruftoren.
1. ©*wi)Z 3

2. 3ngcnboht, 5Diorf*a* unb Riemen*
1

fialben 1

3. SRuotathat unb 3*lgau 2

4. ©erfau, Bezirf 1

5. Slrth 1

6. Küßna*t 2

3ufammcn 10

3n bie zweite Stbtt)eitung (»om 26. Slpril bis 9.

dRai) falten bie ©emeinben:
3nftruftoren.

7. ©teinen, ©teinerberg uttb Sowerz 1

8. ©attel unb Rotbentburm 1

9. ©inftebeln 3

10. £ofe, Bezirf 3

11. 3&crg 1_
3ufammeu 9
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worden sci, abcr trotzdcm haben dci ihrcr Versetzung

;um Schuldienst dis jctzt nur wenige Bäume wirklich

rcifc Früchte gezeigt. Das Räthsel ist leicht
gelöst: Hat der Aspirant die Prüfung bestanden, so

wird er brevetirt, dic trockcucn Komptabilitätöbcftc
wcrdcn hcrnach wobl verwahrt liegcn gelassen uud
bis zum Zeitpunkt, wo derselbe zu einer Schule
kommandirt wird, ist, wie man zu sagen pflegt, die Sacke

gründlich verschwitzt, man behilft sich nun fo gnt
man kann, doeirt, was von dcm fcither crlittcncn
Schiffbruch noch übrig geblieben ist, uud die gewöhnlich

wenig komptabilitätslnstern Jünger des Hcrrn
sind frob, wcnn dicscr Kurs so schnell als möglich

zu Endc gcbt. Daß untcr solchcn Umständen das

Rechnungs- und Rapportwescn jc länger je mehr in
Verfall kommcn muß, licgt so schr auf dcr Hand,
daß cs hierüber einer weitern Ausführung nicht
bedarf, wogegen dcr Ruf um Beseitigung dieses Uebel-

standcö als cin berechtigter wird erscheinen müsscn.

Auf welche Weise dicser Zwcck erreicht werdcn dürfte,
werdcn wir noch zurückkommen.

Wir gchcu nun über zum zweiten oder praktischen

Kurs, der darin besteht, daß der Aspirant in einer

eidgcn. Schulc dic Funktionen cincs Kriegskommissärs

untcr augcmcsscncr Leitung zu versehen hat.
Von wcm soll aber dicsc Lcituug ausgeübt werden?

Durch das in Artikel 74 dcr Militärorganisation
vorgesehene Jnstruktionspcrsonal? Man möchte

geneigt sein dicscs als unbedingt richtig anzunehmen,
allein dcm ist nickt so, da dieses Personal, bis zur
Stunde nicht bestellt worden ist. Odcr soll der

Schulkommandant diese Leitung übernehmen? Auch

nicht, denn dcr wärc schon scincr Stellung und seiner

übrigen Dieustoblicgcuhciten wegen nicht die hiczn

geeignete Person. Dicsc Lcituug kann also nur
geschehen durch cincn ältern, im praktischen Dienst
erfahrnen Kommissariats-Ofsizier. Wcr sind nun dicse

Ofsiziere? Dic Verwaltungsbcamtcn crstcr Klassc

mit Oberstlicutenantsrang wcrdcn gar nicht und

diejenigen zweiter Klassc mit Majvrsrang nnr im
äußersten Nothsall zum Schuldienst berufen. Hieraus
folgt, daß dic bezügliche Leitung cntwcdcr cinem

Kommissariatsbeamten dritter oder vierter Klasse, resp,

einem Hauptmann odcr Oberlicutcnant übertragen
werden muß. Es ist wahr, daß unter diesen beiden

Klassen einige tüchtige Kräfte vorhanden sind, deren

Bestand aber zu gering ist, nm den obschwcbcnden

Bedürfnissen genügend entfprechen zu können, es wäre

dcnn, daß man diese Beamten jährlich zum Schuldienst

berufen würde, was aber wahrscheinlich sehr

bald dcren Verlust durch Demission bewirken dürfte.

Wegen dieser ungenügenden Abhülfe zur Leitung der

Aspiranten beim Schuldienst mußte daher auch bis

jctzt von einer strengen Durchführung der für den

praktischen Unterricht derselben festgesetzten

Bestimmungen Umgang genommen und deren Anwendung

nur auf diejenigcn Aspiranten beschränkt werden, bei

denen die Brevetirung vor Absolvirung dieses Kurses

als durchaus unzulässig befunden wurde.

(Schluß folgt.)

Militärische Umschau in den Kantonen

März 18«3.

(Fortsetzung.)

Luzern. Der Unterofsizicrsvercin dcr Stadt vcr-
band mit seinem ersten dießjährigen Uebungs-Aus-
marsch cin Wcttscbießen zu Gunsten der Scknccbc-

schädigtcn Tessiner. Ein Gleiches geschah auch zu

Gunsten der Polensammlung.

- Am 3. März verstarb im Alter von 77 Jahren

Herr Obcrst Alois zur Gilgen, der Nestor der

luzernischcn Wehrmannschaft. Ein Hang zum
Militärdienst war bei ihm stets vorherrschend, und die

Liebe zur Militärwissenschaft und militärisches
Temperament blieben ihm stetsfort treu, und vom Feucr
und dcr Entschiedenheit des jungen Vorpostcn/om-
mandantcn bei dcr Bclagcrung von Hüningcn 1815,
wo dcr 29jährigc z. G. bcrcits ein Bataillon führte,
blich dem Greisen etwas bis in die letzten Stunden
seiner Gesundheit.

Schwyz. (Original-Korr.) Zu dcn Grundlagcn
cincr tüchtigen militärischen Ausbildung gehört
unbedingt ein guter Rekruten-Unterricht. Alle
bestehenden cidgcn. Vorschriften für Wiederholungskurfe,
Truppenzusammenzüge und cidg. Schulen setzen

einen solchen voraus, und es ist klar, daß diese spätern

Uebungen für eine Truppc nicht den gehoffteil
Werth haben könncn, wenn dcr crstc Rckruten-Un-

tcrricht nicht mit aller Vorsicht betrieben odcr gar
vernachlässigt worden ist.

Ich will versnchen, in cincm kurzen Abrisse ein

Bild von dem Rekruten-Unterricht, wie cr in nnserm

Kanton stattfindet, zu geben.

Dcr diesjährige Tagesbefehl (vicke Publikation
des Militärdevartements im Amtsblatt Nr. 11)
verordnet betreffend die Kreisinstruktion der Jnfanteric-
Rekruteu, daß dicse in drei Hauptabthcilungcn mit
14 Excrzierkreisen stattfinden und zwar vom 11. April
bis 23. Mai.

Zur ersten Abtheilung (vom 11. bis 24. April)
gehören die Gemeinden:

Jnstruktoren.
1. Schwyz 3

2. Jngcnbohl, Mvrschach und Riemcn-
'

stalden 1

3. Muotathal und Jllgau 2

4. Gersau, Bezirk 1

5. Arth 1

6. Küßnacht 2

Zusammen 10

In die zweite Abtheilung (vom 26. April bis 9.

Mai) fallen die Gemeinden:
Jnstruktoren.

7. Steinen, Steinerberg und Lowerz 1

8. Sattel und Rothenthurm 1

9. Einsiedeln 3

10. Höfe, Bezirk 3

11. Jbcrg 1^
Zusammen 9
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